
11- 3 'lISder Beilagen zu den Stenographischen Pr tokolJen 

des Nationalrates XVII. Oesotzaobun .periode 

No . ..... 1..~.}A 
Präs.: 2 0. APR. 1988 A N T RAG 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

der Abgeordneten Hesoun, Burgstaller, Faula d, Dr.Schwimmer, 

Ruhaltinger, Stocker Franz 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arb itslosenversiche

rungsgesetz· 1977 geändert wird.' 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen den 

A n t rag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ........................ , mi t dem da Arbeitslosenver-

sicherungsgesetz 1977 geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BG 1.Nr. 509, zuletzt 

geändert mit dem Bundesgesetz BGBl.Nr. 615/1 87, wird wie folgt 

geändert: 

1. § 18 lautet: 

11 § 18. ( 1) Das Arbei ts losengeld wi rd für z öl f Wochen 

gewährt. 

(2) Die Bezugsdaue~ erhöht sich 

~l ~uf 20 Wochen, wenn in den letzten zwe' Jahren vor der 

Geltendmachung d~s Anspruches arbeitsl senversicherungs

pflichtige Beschäftigungen von 52 Wo h2n, 
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b) auf 30 Wochen, wenn in den letzten fünf Jahren vor der Gel

tendmachung des Anspruches arbeitsLosenve~sic~er.ungs

pflic~tige Beschäftigungen von 156 Wochen nachgewiesen 
werden, 

cl auf:209 Wochen, wenn in den letzten 25 Jahren 

vor der Gelte~dmachung des Anspruches a~beitsLosenve~siche

rungspf! ich t ~ge Beschä ft igungen von 780 

Wochen nachqcwiesen werden, der Arbeitslose bei Geltend

machung des Anspruches das 50. LebensJahr vollendet 

und bei Eintritt der Arbeitslosigkeit seit mindestens sechs Mona

ten seinen Wohnsitz in einer Region hat, für die eine Fest

stellung nach Abs. 4 erfolgt ist. Im Falle der Änderung des 

Wohnsitzes bleibt der erworbene Anspruch gewahrt. 

(3) Bei der Beurteilung der Bezugsdauer sind die im § 14 

Abs. 4 lit. C, d und e angeführten Zeiten wie arbeitslosen

versic~erungspflic~tige Beschäftigungsze1ten zu berück

sichtigen. 

(4) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales stellt nach 

Anhörung des Beirates für Arbeitsmarktpolitik (§ 4i des Ar

beitsmarktförderungsgesetzes, BGBI.Nr. 31/1969) durch Ver

ordnung fest, daß in einer Region eine nicht saisonbedingte 

Verringerung des Beschäftigtenstandes größeren Ausmaßes und 

dadurch eine wesentliche Erhöhung des Zuganges in die Ar

beitslosigkeit innerhalb einer bestimmten Zeit, ein Anstei

gen der Dauerarbeitslosigkeit oder eine wesentliche Steige

rung der Arbeitslosigkeit gegenüber der Vergangenheit durch 

längere Zeit zu erwarten sind oder vorliegen. In dieser Ver

ordnung ist auch festzulegen, bis zu welchem Zeitpunkt 

der Geltendmachung von Arbeitslosengeld die Bezugsdauer gemäß 

Abs. 2 lit. c zuzuerkennen ist. 
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(5) Die Bezugsdauer nach Abs. und 2 lit. 

sich um höchstens 104 Wochen um Zeiten, in 

lose an einer Maßnahme im Sinne des Absatz 

diese Maßnahme in einer Ausbildung besteht, fü 

liche oder auf gesetzlicher Grundlage erlassen 

eine längere Dauer vorsehen, kann eine über 

gangenen Satz genannte Ausmaß hinausgehende 

Bezugsdauer um die Zeit dieser Ausbildung, 

insgesamt 156 Wochen, festgesetzt werden. 

d bverlängert 

n der Arbeits

ilnimmt. Wenn 

die gesetz

Vorschriften 

im vorange-• längerung der 

stens jedoch um 

(6) Eine Maßnahme im Sinne des Abs. 5 ist vom Landesarbeitsamt 

anzuerkennen, wenn 

a) das Unternehmen für arbeitslos gewordene Arb itnehmer eine 

Einrichtung bereitstellt, die für die Plan und Durch-

führung von Maßnahmen der in lit. b genann 

einem einheitlichen Konzept verantwortlich 

Art nach 

b) es sich um Maßnahmen handelt, die dem Arbe"tslosen die 

WiedererlangungeinesArbeitsplatzes insbeso dere durch eine 

Ausbildung oder Weiterbildung im Rahmen de Unternehmens, 

der Einrichtung oder von anderen Schulungs inrichtungen 

erleichtern sollen und nach dem Inhalt und n 

strebten Zielen den arbeitsmarktpolitische 

Erfordernissen dienen, 

den ange-

cl die Maßnahme eine Vollauslastung des Arbei slosen gleich 

einem Arbeitnehmer unter Berücksichtigung von Freizeiten, 

üblichen Urlaubsansprüchen und dgl. bewirk, 

d) die Realisierung des Konzeptes unter Beda htnahme auf 

lit. a und b durch ausreichende Bereitstel ung der finan

ziellen, organisatorischen, sachlichen und personellen 

Voraussetzungen von der Einrichtung sicher estellt ist, 

und 

e) dem Arbeitslosen eine Zuschußleistung vom räger der Ein

richtung während seiner Zugehörigkeit zu r auf Grund 

einer Betriebsvereinbarung gewährt wird, r von den für 

den Wirtschaftszweig in Betracht kommenden kollektiv-

vertragsfähigen KörperSChaften ber und der 

Dienstnehmer zugestimmt worden ist. 
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Die Maßnahme ist mit Bescheid anzuerkennen, wobei nur das 

betreffende Unternehmen oder die Einrichtung, sofern sie 

Rechtspersönlichkeit besitzt, Parteisteilung hat. 

2. a) § 40 erhält die Bezeichnung § 40 Abs. 1. 

b) § 40 Abs. 2 lautet: 

"(2) Abweichend von Abs. 1 sind während der Bezugsdauer von 

Arbeitslosengeld gemäß § 18 Abs. 2 lit. c und Abs. 5 Bezieher, 

die während ihres letzten Dienstverhältnisses bei der Versiche

rungsanstalt des österreichischen Bergbaues krankenversichert 

waren, bei dieser Versicherungsanstalt, Bezieher, die während 

des letzten Dienstverhältnisses bei einer Betriebskrankenkasse 

krankenversichert waren, bei dieser Betriebskrankenkasse kran

kenversichert." 

3. Nach § 40 wird folgender § 40a mit Überschrift eingefügt: 

"Unfallversicherung 

§ 40a. Während der Bezugsdauer infolge Teilnahme an einer von 

der Arbeitsmarktverwaltung anerkannten Maßnahme (§ 18 Abs. 5) gelten 

die Bezieher von Arbeitslosengeld als Teilnehmer von Ausbildungs-

lehrgängen im Sinne des § 8 Abs. Z 3 lit. c des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes. Abweichend von § 74 Abs. 2 des All

gemeinen Sozialversicherungsgesetzes gilt als Beitragsgrundlage 

das bezogene Arbeitslosengeld. Abweichend von § 74 Abs. 3 Z 2 des 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes werden die Beiträge aus 

den Mitteln der Arbeitslosenversicherung bestritten. Im übrigen 

gilt § 42 Abs. 4 sinngemäß." 
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ALt i k e 1 II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1 88 in Kraft. 

(2) Die Bestimmungen des Art. I sind auch auf Ansprüche von 

Arbeitslosengeld anzuwenden, die im Falle des § 18 Abs. 5 

im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes esetzes und im Falle 

des § 18 Abs. 2 lit. c im Zeitpunkt des Inkrafttrete seiner Verordr:ung 

gemäß § 18 Abs. 4 cestehen oder gemäß § 16 Al G ruhen. 

·(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist. der Bundes

minister für Arbeit und Soziales betraut. 

- - - - - - - - - -. . . . . . . . . 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen An rag .unter 
Verzicht auf die Erste Lesung dem Sozialausschuß zuzuweisen. 
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oB E G R Ü N 0 U N G 

Die verrin~erung des Beschäftigtenstandes im 

staatlichten Industrie führt nicht nur zu 
reich der ver..,. 

len Härten des 

einzelnen betroffenen Arbeitnehmers, sondern a ch zu Schwierig

keiten in den einzelnen Regionen. Als LösungsmOglichkeiten bieten 

sich einerseits Maßnahmen der Schulung und Höh rqualifizierung 

der von den Unternehmern gekündigten Arbeitneh erleichterten 
Wiedererlangung eines Arbeitsplatzes an, ander ein längerer 

Arbeitslosengeldbezug für ältere Arbeitnehmer, deren Vermittlung auf 

dem Arbeitsmarkt erschwert ist. 

Der vor liegende Initiativantrag sieht daher ein ängeres Arbei ts

losengeld für folgende Personengruppen vor: 

1. Für alle Arbeitnehmer, die in einer Region ohnen, in der 

auf dem regionalen Arbeitsmarkt eine spürba e Verschlechterung 

eintritt, unter den Voraussetzungen, daß sie 50 Jahre oder 

alter sind und in den letzten 25 Jahren mindestens 15 Jahre 

beschäftigt waren; 

2. für alle Arbeitnehmer, gleichgültig wie alt, die sich im 

Rahm~n einer Einrichtung eines Unternehmens laßnahmen der 

Ausbildung, Weiterbildung oder Umschulung unterzieheno 

Die feststellung der Regionen soll j2weils Veroranun; 

des aundesministers für Arbeit und Soziales erf 1gen. Proble-
matische EntWicklungen eines regionalen Arbetsmarktes können 

durc~ verschiedene Faktoren ausgelöst werden. ·urig werden sie 

JedOCh durch negative Kreislaufprozesse, die bespielswelse mit 

massiven Freisetzungen durch ein oder mehrere U ternehmen beginnen, 

bestimmt. Die Rückwirkungen der schwierigen wir schaftlichen Situa

tion einzelner Betriebe, manchmal aber auch ein r größeren Zahl 

von Betrieben, die mit ähnlichen wirtschaftlich n SChwierigkeiten 

konfrontiert sind, auf viele andere Unternehmen in derselben 

Region erhöhen dann noch die Zahl der arbeitslo werdenden Per

sonen. Die Auswirkungen solcher Prozesse beschrä ken sich nicht 

auf das unmittelbare regionale Umfeld. Pendlerst öme, Zuliefer

betriebe, reduzierte Konsumkraft sowie die über ie Bezirksgrenzen 

hinausgehenden Arbeitsmarktstrukturen beeinfluss n die Beschäfti

gungschancen der Arbeitslosen in einem weit größ ren regionalen 

Zusammenhang. Ein wesentliches Kennzeichen am An ang dieser 
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Entwicklung ist daher eine deutliche Steigerung der Zugänge in 

die Arbeitslosigkeit. Diese führt, da sich die Problematik am 

Arbeitsmarkt unter den beschriebenen Umständen zumindest innerhalb 

der Region verallgemeinert hat, zu wachsenden Bestandszahlen der 

Arbeitslosigkeit. Sehr oft sind gerade Arbeitnehmer und Arbeit

nehmerinnen mit eingeschränkten Vermittlungschancen von den Frei

setzungen betroffen, sei es wegen der Altersstruktur, körperlicher 

Beeinträchtigungen oder wegen einer einseitigen beruflichen Erfah

rung. In Verbindung mit der Zunahme der Arbeitslosigkeit und der 

durch die Dominanz der betroffenen Unternehmen anhaltenden Ver

schlechterung der Arbeitsmarktchancen wird die Dauerarbeitslosig

keit gerarle unter den angesprochenen Gruppen zunehmen. Selbst 

wenn sich nach einiger Zeit für andere Gruppen des Arbeitskräfte

potentials die Arbeitsmarktchancen wieder normalisieren, so sind 

die Aussichten gering, daß eine grundlegende Besserung auch für 

jene Arbeitslose eintritt, die gesundheitliche Einschränkungen, 
einseitige Berufserfahrung aufweisen. In einer solchen Region, 

in der sich die Arbeitsmarktlage spürbar verschlechtert hat, sind 

die Wiederbeschäftigungschancen auch für ältere Personen, die zu 

einem späteren Zeitpunkt arbeitslos werden, besonders gering und 

deren Dauerarbeitslosigkeit auf längere Zeit besonders hoch. Sozial

politische Vorkehrungen w.üssen daher auf mehrere Jahre getroffen 

werden. Unter Bedachtnahme auf die bestehende Wirtschafts- und 

Arbeitsmarktlage und deren Entwicklung soll die Geltung der Ver

ordnung für einige Jahre festgelegt werden können. 

Die Feststellung, daß eine von einer Einrichtung durchgeführte 

Maßnahme insbesondere arbeitsmarktpolitischen Zielen dient, 

daß die entsprechenden finanziellen, sachlichen, organisato-

rischen und personellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche" 

Realisierung des Schulungskonzeptes gegeben sind und daß die Maßnahme 

eine voliauslastung auf der Normalarbeitszeit gewährleistet, wird 

vom jeweiligen Landesarbeitsamt getroffen. 

Derartige Einrichtungen werden derzeit von der VOEST-

Alpine im Rahmen der Stahlstiftung und von der VEW im Rahmen 

eines Unterstützungsfonds aufgebaut. Die bisher bereits als 

Modellversuche durchgeführten Maßnahmen im Bereich von Eisenerz 
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und Linz haben gezeigt, daß damit ein fließende Ubergang 

in ein neues Berufsleben ermöglicht wird. Die d mit eröffneten 

Lebens- und Beschäftigungsperspektiven realisie 

marktpolitischen Ziele. Die Gewährung des verlä 

arbeits

Arbeits-

losengeldes dient dabei der Existenzsicherung d r betroffenen 

Arbeitnehmer und ihrer Familie. 

Die Dauer des Arbeitslosengeldbezuges soll für älteren Ar-

beitnehmer mit vier Jahren - bei einer Versiehe ungszeit von 

15 Jahren - und für die Schulungs teilnehmer die Verlängerung 

ihres derzeitigen Arbeitslosengeldanspruches um die Dauer der 

Schulungsmaßnahmen festgelegt werden. Um auch d"e Schulungs

teilnehmer zu erfassen, die im Rahmen des Probe etriebes der 

Stahlstiftung bereits ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld bis 

zum Inkrafttreten dieses Gesetzentwurfes erschöpft haben, ist 

ein rückwirkendes Inkrafttreten vorgesehen. 

Schließlich sollen diese Personen während des B zuges von Ar

beitslosengeld bei ihrer bisherigen Krankenkass kranken ver

sichert bleiben und Arbeitslose, die an Maßnahm n teilnehmen, 

------

auch unfallversichert sein. Hinsichtlich dieser Unfallversicherung 

sollen insbesondere für die Anmeldung durch das Arbeitsamt sowie 

für die Beitragsabfuhr die Bestimmungen über di Krankenversiche

rung Arbeitsloser sinngemäß gelten. 
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